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Zusammenfassung

Nach dem Rucktritt des ersten Ombudsman des Kantons Basel-Landschaft tberprufte
die landratliche Spezialkommission "Ersatzwahl Ombudsman" die basellandschaftliche
Ombudsstelle im Auftrag des Landrates auch auf deren Notwendigkeit und Ausstattung.
Daraus resultierten zwei Kommissionsberichte, deren Antréage der Landrat vollumfénglich
guthiess.

Mit seiner Zustimmung zu den Antrdgen der Spezialkommission erteilte der Landrat dem
Regierungsrat den Auftrag, eine entsprechende Revisionsvorlage auszuarbeiten.

Die hier unterbreitete Vorlage lber die Anderung des Gesetzes Uber den Ombudsman
setzt die vom Landrat bereits beschlossene neue Lohnregelung gesetzgeberisch um.
Zusatzlich schlagt der Regierungsrat mehrere verfahrensrechtliche Erganzungen vor, die
sich aus der Prifung des Postulats 2002/032 "Revision des Gesetzes Uber den
Ombudsman" ergeben.



A. Ausgangslage

1. Das Postulat 2002/032 "Revision des Gesetzes Uber den Ombudsman”

Im Februar 2002 reichte Landrat Christoph Rudin die von 19 Landratsmitgliedern mitunter-
zeichnete Motion 2002/032 "Revision des Gesetzes Uber den Ombudsman" ein. Am
23. Januar 2003 Uberwies der Landrat den Vorstoss als Postulat an den Regierungsrat. Die
Postulatsanliegen betreffen folgende Themenkreise:

¢ Koordination der Zusammenarbeit zwischen Ombudsman sowie Geschaftsprifungs-
kommission und Petitionskommission des Landrates in Fallen, in denen sich Gesuch-
steller/-innen gleichzeitig an mehrere Stellen wenden respektive wenn sich mehrere
Stellen mit derselben Sache befassen.

o Klarung der Zustandigkeit des Ombudsman bei Institutionen, die 6ffentliche Aufgaben
erfillen und von der Verwaltung ausgegliedert sind oder von mehreren Kantonen ge-
tragen werden.

e Regelung des Verfahrens vor dem Ombudsman in Fallen, die mit einem Verwaltungs-
oder Gerichtsverfahren zusammentreffen oder wenn die Rechtssphére Dritter von der
Sache betroffen ist.

In der Postulatsbegrindung wird darauf hingewiesen, die bisherigen Erfahrungen mit dem
seit 1989 geltenden Gesetz Uber den Ombudsman hatten in diesen Punkten Schwéachen ge-
zeigt, weshalb sich eine Revision aufdrénge. Allerdings wird im Vorstoss nicht naher ausge-
fuhrt, um welche spezifischen Mangel es sich handelt.

Nach ersten verwaltungsinternen Vorarbeiten im Verlauf des Jahres 2003 wurden diese sis-
tiert, als sich eine grundlegend verénderte Situation im Zusammenhang mit der Institution des
Ombudsman abzeichnete.

2. Die Evaluation der Ombudsstelle im Kanton Basel-Landschaft

Im November 2003 gab der erste, seit 1989 amtierende Ombudsman® dem Landrat seinen
Rucktritt auf Ende Oktober des Folgejahres bekannt. Zur Vorbereitung der Wahl der neuen
Ombudsperson setzte der Landrat am 11. Dezember 2003 die gesetzlich vorgesehene 13-
kopfige Spezialkommission ein?. Zusétzlich erteilte er seiner Spezialkommission den Auftrag,
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die Ombudsstelle im Hinblick auf Notwendigkeit bzw. Ausstattung zu Uberpriufen und dem
Landrat dariiber zu berichten und Antrag zu stellen.®

Im September 2005 erstattete die Spezialkommission dem Landrat ihren ersten Evaluations-
bericht.* Dieser stimmte an seiner Sitzung vom 27. Oktober 2005 allen sieben Kommissions-
antrdgen zu (s. nachfolgend Ziffer 3). Mit der Genehmigung von Antrag 6 wurde der Regie-
rungsrat beauftragt, die Lohneinstufung des Ombudsman gemass Personaldekret mit Einrei-
hungsplan und Modellumschreibungen zu Uberprifen und dem Landrat Bericht zu erstatten.
Daraufhin erarbeitete eine externe Unternehmensberatungsfirma® im Auftrag des Personal-
amtes die erforderlichen Grundlagen fir die Entscheidungsfindung bezlglich Lohneinstufung
des Ombudsman Basel-Landschaft. Auf der Basis des vertraulichen Berichts vom Mai 2006
der Unternehmensberatungsfirma erstattete die Spezialkommission dem Landrat im Oktober
2006 ihren zweiten Kommissionsbericht. Dieser stimmte an der Sitzung vom 2. November
2006 allen funf Antrdgen der Spezialkommission zu. Mit der Zustimmung zu Antrag 3 be-
schloss der Landrat eine geanderte Lohnklasseneinstufung fiir das Ombudsmanamt.

3.  Auftrage des Landrates an den Regierungsrat zur Anderung des Gesetzes iiber den
Ombudsman sowie des Personaldekrets

Mit der Zustimmung des Landrates zu samtlichen Antragen seiner Spezialkommission erhielt
der Regierungsrat den Auftrag, dem Landrat eine Vorlage zur Revision des Gesetzes uber
den Ombudsman zu unterbreiteten, die Folgendes enthalt:

e Regelung Uber die Verfahrenskoordination zwischen Ombudsman, Landrat, Petitions-
kommission und Geschaftsprifungskommission.

e Regelung tber die Umsetzung der Empfehlungen des Ombudsman.

e Aufnahme der neu beschlossenen Lohnregelung fiir den Ombudsman® im Personal-
dekret statt bisher im Gesetz ber den Ombudsman.

Uberwiesenes Verfahrenspostulat Nr. 2004-019 vom 05.02.2004

4 Kommssionsbericht Nr. 2005-253 vom 29.09.2005 betr. Evaluation der Ombudsstelle im Kanton Basel-
Landschaft"

perinnova GmbH, Aarau

gemass Landratsbeschluss vom 02.11.2006 neu Lohnklasse 6



B. Ergebnis der Prufung des Postulats 2002/032 "Revision des Gesetzes Uber
den Ombudsman"’

1. Koordination Ombudsman — landratliche Kommissionen

Die im Vorstoss angeregte Koordination der Zusammenarbeit zwischen Ombudsman sowie
Geschaftsprufungskommission und Petitionskommission des Landrats in Féllen, in denen
sich Personen gleichzeitig an mehrere Stellen wenden, respektive wenn sich mehrere Stellen
mit derselben Sache befassen, wurde vom Landrat bereits aufgenommen und als Auftrag an
den Regierungsrat weitergeleitet (s. vorne Kapitel A. Ziffer 3, erster Aufz&hlungspunkt).

Eine entsprechende Regelung findet sich im neuen § 8a des Revisionsentwurfs zum Om-
budsmangesetz sowie im neuen § 69" des Revisionsentwurfs zum gleichzeitig zu &ndernden
Dekret zum Gesetz Uber die Organisation und die Geschéftsfuhrung des Landrats (Ge-
schéaftsordnung des Landrats).

2. Ausdehnung des Wirkungsbereichs

Gemass Postulat soll die Zustandigkeit des Ombudsman bei Institutionen geklart werden, die
offentliche Aufgaben erfiillen und von der Verwaltung ausgegliedert sind, oder die von mehre-
ren Kantonen getragen werden. Nach dem geltenden Ombudsmangesetz umfasst der Wir-
kungsbereich des Ombudsman auch die "kantonalen und kommunalen Anstalten und Betrie-
be sowie Private und privatrechtliche Organisationen, soweit sie in Erfullung o6ffentlich-
rechtlicher Aufgaben hoheitlich handeln."® Zwar wird in der Vorstossbegriindung nicht ausge-
fuhrt, inwiefern das geltende Recht diesbezlglich Licken aufweist. Aus dem Jahresbericht
2004 des Ombudsman® geht indessen hervor, dass der vormalige Amtsinhaber die gesetz-

Sollte auch das Postulatsanliegen darin bestehen, den Wirkungsbereich des Ombudsman
neu auf Institutionen auszuweiten, die zwar eine offentliche Aufgabe erfullen, dabei aber nicht
hoheitlich handeln, ware dies abzulehnen. Zum Einen hat der Landrat bereits beschlossen,
dass die im geltenden Gesetz umschriebenen Aufgabengebiete und Wirkungsbereiche des
Ombudsman unverandert zu belassen sind®. Zum Andern bezieht die Ombudsman-
Institution ihre Rechtfertigung aus der (zusatzlichen) Kontrolle des Exekutiv- und Verwal-

siehe vorne Abschnitt A., Ziffer 1

8 §2 Absatz 1 Buchstabe ¢

® 3. 28f. Buchstabe d.

10 vgl. das Protokoll der Sitzung vom 02.11.2006 (S. 2230, Ziffer 1 Landratsbeschluss) in Verbindung mit dem
Protokoll der Sitzung vom 27.10.2005 (S. 1522, Beschluss zu Antrag 4)



tungshandelns, also des hoheitlichen Handelns gegeniiber den Biirgerinnen und Biirgern**,
So gesehen ist der Einbezug von verwaltungsexternen Institutionen in den Wirkungsbereich
des Ombudsman nur angezeigt, soweit diese im Rahmen der Erflillung ihnen lbertragener
offentlicher Aufgaben den Birgerinnen und Birgern hoheitlich ("mit obrigkeitlicher Gewalt")
Pflichten auferlegen und zwangsweise durchsetzen kénnen.

Was die Frage der Zustéandigkeit des Ombudsman anbelangt, wenn eine Institution von meh-
reren Kantonen getragen wird, so legt in aller Regel der Griindungsakt (Staatsvertrag) fest,
dass neben den speziellen staatsvertraglichen Bestimmungen erganzend das Recht des
Kantons Anwendung findet, in dem die Institution ihren Sitz hat. Unser Kanton ware auch gar
nicht befugt, bei Institutionen mit interkantonaler Tragerschaft einseitig festzulegen, dass sich
der Wirkungsbereich des Ombudsman Baselland auch auf diese Institutionen erstreckt. Dazu
bedirfte es einer entsprechenden Regelung im Staatsvertrag, der auch die anderen Trager-
kantone zustimmen mussten. Ubrigens enthélt auch das erst kiirzlich entworfene Musterge-
setz der Schweizerischen Vereinigung der parlamentarischen Ombudsleute (SVPO)* keine
Regelung, wie sie im zweiten Postulatsanliegen angeregt wird.

3.  Aufschub von Rechtsmittelfristen, Beiladung von Drittpersonen

Ferner schlagt das Postulat vor, das Verfahren vor dem Ombudsman in Féllen zu regeln, die
mit einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zusammentreffen, oder wenn die Rechts-
sphére Dritter von der Sache betroffen ist. Auch diesbeziglich ist auf den Jahresbericht 2004
des vormaligen Ombudsman zuriickzugreifen, um zu ermitteln, welche Unzulanglichkeiten
des geltenden Rechts gemeint sind und in welche Richtung es gemass Postulat erganzt wer-
den soll. Diesem lasst sich sinngemass entnehmen, dass der damalige Amtsinhaber die ge-
setzliche Befugnis wiinschte, Rechtsmittelfristen aufschieben zu kénnen.*® Allerdings ist ein
derartiger Eingriff in das Rechtsmittelsystem nach Auffassung des Regierungsrates abzuleh-
nen. Die gesetzlichen Rechtsmittelfristen dienen der Rechtssicherheit und durfen daher nicht
zur Disposition gestellt werden. Das ist aus der Sicht des Regierungsrates auch nicht nétig,
weil die Rechtsmittelinstanz ein bei ihr hangiges Verfahren etwa zu Gunsten von Einigungs-
verhandlungen sistieren kann. Von dieser Mdglichkeit macht selbst das Bundesgericht
Gebrauch, so im Beschwerdeverfahren betreffend Schiessplatz Allschwilerweiher, das im
Interesse einer einvernehmlichen Losungssuche unter den Verfahrensparteien lange Zeit
sistiert wurde. Gelangt also eine gesuchstellende Person erst kurz vor Ablauf einer Rechts-
mittelfrist an den Ombudsman, so kann dieser der gesuchstellenden Person zur Wahrung

1 vgl. die im Jahresbericht 2004 des Ombudsman Baselland (S. 8, Ziffer 2.2) zitierte Aussage des renommierten

Staatsrechtslehrers Alfred Kolz, der sich seinerseits auf massgebende Staatsrechtsliteratur bezieht.
2 \www.ombudsman-ch.ch
13 Jahresbericht 2004, S. 28 f., Buchstabe d



ihrer Interessen raten, vorerst vorsorglich Beschwerde zu erheben und der Rechtsmit-
telinstanz die Verfahrenssistierung zu beantragen. Kommt es spater zu einer gitlichen Eini-
gung der Parteien, beschranken sich die Kosten fir die vorsorgliche Verfahrensanhebung auf
ein Minimum, da bei der Rechtsmittelinstanz kaum Aufwand entstanden ist. Insgesamt sieht
der Regierungsrat keine sachliche Notwendigkeit, die Geltung der gesetzlichen Rechtsmittel-
fristen in Frage zu stellen. Wohl nicht zuféllig sieht auch das Mustergesetz der SVPO keine
Regelung vor, die den Ombudsman erméachtigen wirde, Rechtsmittelfristen aufzuschieben.

Schliesslich regt das Postulat an, das Verfahren vor dem Ombudsman in Fallen zu regeln,
wenn die Rechtssphére Dritter von der Sache betroffen ist. Im Jahresbericht 2004 des Om-
budsman®* wird ausgefiihrt, in gewissen Verfahren der Ombudsstelle wie bei baurechtlichen
Anliegen sei es unerlasslich, Drittpersonen beiladen zu kénnen, wofir es aber eine aus-
driickliche Gesetzesbestimmung brauche; solche Konflikte kdnnten oft nicht allein bilateral
zwischen einer Privatperson und den Behorden angegangen werden. Aus der Sicht des Re-
gierungsrates ist dieses Anliegen sachlich begriindet, da der Betroffenenkreis gerade in
Bausachen regelmassig mehrere Grundstiicke respektive Personen umfasst. Eine Regelung
im Sinne des Postulatsanliegens beziehungsweise des Jahresberichts 2004 findet sich im
erganzten § 10 Absatz 1 Buchstabe b des Revisionsentwurfs zum Ombudsmangesetz.

C. Erlauterungen zum Revisionsentwurf

1. Anderung des Gesetzes iiber den Ombudsman (SGS 160)

8 5 Dienstverhaltnis (geanderter Absatz 1)

Geltendes Recht Revisionsentwurf

1 Der Ombudsman wird gemass Lohnklasse | 1 Der Landrat legt die Besoldung des Om-
3 besoldet. budsman fest.

Bemerkungen:

Die Besoldung des Ombudsman ist heute als einzige auf Gesetzesstufe geregelt. Alle tbri-
gen Besoldungen, einschliesslich die der Regierungsmitglieder und samtlicher Gerichtsprasi-
dien, sind im Personaldekret aufgefuihrt. Entsprechend dem Landratsbeschluss vom 2. No-
vember 2006 wird nun neu auch die Besoldung des Ombudsman in das Personaldekret
integriert (s.a. nachfolgend die Bemerkungen zur Revision des Personaldekrets).

145, 29, Buchstabe e




§ 8a Koordination (neu)

Geltendes Recht Revisionsentwurf

Keine Regelung § 8a Koordination

1 Gelangt eine Person mit einem Anliegen,

das auch den Zustandigkeitsbereich des

Ombudsman berihrt, an den Landrat oder

eine Kommission des Landrats, erkundigt

sich das Biro des Landrats oder die Kom-

mission beim Ombudsman, ob die Angele-

genheit bei ihm hangig ist.

2 |st die Angelegenheit auch beim Ombuds-

man héangig, koordinieren das Biro des

Landrats oder die Kommission und der Om-

budsman das weitere Vorgehen.

3 Mit der Angelegenheit befasst sich in der

Regel zuerst:

a. der Ombudsman bei Einzelfallanliegen;

b. der Landrat oder seine Kommission bei
Anliegen genereller Art.

Bemerkungen:

Mit seinen bereits gefassten Beschlliissen beauftragte der Landrat den Regierungsrat, eine
Regelung auszuarbeiten, die eine Koordination des Ombudsman mit dem Landrat, der Peti-
tionskommission und der Geschaftsprifungskommission vorschreibt (s. vorne Kapitel A.).
Dieser Auftrag geht auf das Postulat 2002/032 "Revision des Gesetzes Uber den Ombuds-
man" zurtick und wird mit dem neuen § 8a erfullt. Die zusétzliche Bestimmung soll vermeiden
helfen, dass sich mehrere Behorden (hier Ombudsman, landratliche Geschaftsprufungskom-
mission und landrétliche Petitionskommission) gleichzeitig mit derselben Angelegenheit be-
fassen, ohne voneinander zu wissen. Sie dient folglich der Verfahrenskoordination und so der
Verfahrenseffizienz.

Der amtierende Ombudsman ist der Auffassung, aus Diskretionsgriinden sollte nicht er sich
beim Landrat oder einer seiner genannten Kommissionen erkundigen missen, ob die gleiche
Angelegenheit allenfalls auch dort hangig ist, sondern umgekehrt. Das entspricht der bisheri-
gen Praxis der Petitionskommission in solchen Fallen. Mit Blick auf die Behandlungsreihen-
folge erscheint es sachgerecht, dass der Ombudsman sich als Erster mit einer Angelegenheit
befasst, bei der es sich um ein spezifisches Einzelfallanliegen handelt. Bei Anliegen generel-
ler Natur, die also eine Vielzahl von Personen betreffen, macht es Sinn, dass sich zuerst der




neben dem Ombudsman ebenfalls angerufene Landrat respektive die von der gesuchstellen-
den Person direkt angerufene Kommission der Angelegenheit widmet. Mit der Formulierung
"in der Regel" wird bewusst erméglicht, je nach konkretem Fall eine abweichende Behand-
lungsprioritat zu vereinbaren, sollte sich dies als zweckmassiger erweisen.

§ 10 Erledigung (Absatz 1, erganzter Buchstabe b)

Geltendes Recht Revisionsentwurf
! Der Ombudsman kann: ! Der Ombudsman kann:
b. die Angelegenheit mit den Behérden be- b. die Angelegenheit mit den Behorden be-
sprechen; sprechen und allenfalls Dritte zu Bespre-
chungen beiladen;

Bemerkungen:

Das Postulat 2002/032 "Revision des Gesetzes uber den Ombudsman” will das Verfahren
vor dem Ombudsman in Fallen zu regeln, wenn ausser der gesuchstellenden Person auch
die Rechtssphéare Dritter von der Sache betroffen ist. Konkret soll der Ombudsman auch
Drittpersonen zu einem bei ihm hangigen Verfahren beiladen kdnnen, sofern die betreffende
Angelegenheit nicht allein zwischen einer Privatperson und den Behérden angegangen wer-
den kann (s. vorne Kapitel B. Ziffer 3). Die vorgeschlagene Erganzung der heutigen Bestim-
mung orientiert sich an einer entsprechenden Passage des Mustergesetzes der SVPO. Der
Regierungsrat erachtet die Beiladungsmoglichkeit als sinnvoll, da allféllige Einigungsmog-
lichkeiten zwischen einer Privatperson und der Behdrde sich auf Drittpersonen auswirken
kénnen. Daher sollten bei der Lésungssuche moglichst alle potenziell Betroffenen einbezo-
gen werden kdnnen.

§ 10 Erledigung (Absatze 1°°und 1*" neu, Absatz 2 redaktionell angepasst)

Geltendes Recht Revisionsentwurf

Keine Regelung 1P Gibt der Ombudsman den Behérden eine
Empfehlung ab, prifen diese, ob und welche
Massnahmen zu treffen sind, um dem An-
liegen Rechnung zu tragen.

Keine Regelung '’ Dje Behérden informieren den Ombuds-
man und allenfalls die Gesuchstellenden in
der Regel innert vier Wochen uber die Mass-
nahmen, die sie zu treffen gedenken.

2 Er hat kein Weisungsrecht gegeniiber an- | > Der Ombudsman hat kein Weisungsrecht
dern Behdrden. gegenuber anderen Behorden.




10

Bemerkungen:

Entsprechend den Landratsbeschliissen vom 2. November 2006 wird eine Regelung lber die
Umsetzung der Empfehlungen des Ombudsman vorgeschlagen. Mit den neuen Abséatzen 1
und 1**" soll sicher gestellt werden, dass die Adressaten von Empfehlungen des Ombudsman
diesen innert nutzlicher Frist informieren, welche Schlussfolgerungen sie aus seinen Empfeh-
lungen ziehen. Der neue Absatz 1 schliesst auch die Pflicht der Empfehlungsadressaten
mit ein, den Ombudsman zu informieren, wenn sie keine Massnahmen zu ergreifen ge-
denken. In jedem Fall ist ausreichend zu begrinden, warum welche Massnahmen ergriffen
werden sollen respektive warum auf Massnahmen verzichtet wird. Absatz 2 ist zum besseren
Verstandnis — ohne inhaltliche Anderung — redaktionell anzupassen®®.

2. Anderung des Dekrets zum Personalgesetz (SGS 150.1)

§ 32" Einreihung (neu, samt vorangestelltem neuem Zwischentitel)

Geltendes Recht Revisionsentwurf

Keine Regelung im Personaldekret (Lohn- E.”s Ombudsman

klasseneinreihung bisher in § 5 Absatz 1 § 32"° Einreihung

Gesetz Uber den Ombudsman festgelegt, Der Ombudsman wird gemass Lohnklasse 6
vgl. oben Kapitel C. Ziffer 1) besoldet.

Bemerkungen:

Die bisher auf Gesetzesstufe geregelte Besoldung des Ombudsman ist geméass Beschluss
des Landrats neu in das Personaldekret zu integrieren, wo auch alle Ubrigen Besoldungen
aufgefiihrt sind.'® Zugleich wird die vom Landrat bereits beschlossene Neu-Einreihung ge-
setzgeberisch nachvollzogen (s.a. vorne die Bemerkungen zur Anderung von § 5 Absatz 1
des Ombudsmangesetzes).

15
16

statt heute "Er ..." neu "Der Ombudsman ..."

s.a. § 67 Absatz 1 Buchstabe d Kantonsverfassung: "Der Landrat [...] regelt die vom Kanton ausgerichteten
Besoldungen, Pensionen und Ruhegehélter [...]". Gemeint ist eine Regelung auf Dekretsstufe, andernfalls
wirde die Formulierung "Das Gesetz regelt ..." lauten.
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3. Anderung des Dekrets uiber die Organisation und die Geschaftsfiihrung des Landrats
(Geschaftsordnung des Landrats, SGS 131.1)

§ 69" Koordination mit dem Ombudsman (neu)

Geltendes Recht Revisionsentwurf

Keine Regelung Gelangt eine Person mit einem Anliegen, das
auch den Zustandigkeitsbereich des Om-
budsman berihrt, an den Landrat oder eine
Kommission des Landrats, ist das Vorgehen
im Sinne von 8 8a des Gesetzes Uber den
Ombudsman zu koordinieren.

Bemerkungen:

Diese Entwurfsbestimmung weist in der Geschaftsordnung des Landrats auf die massgeben-
de Bestimmung des Ombudsmangesetzes hin, wenn sich eine gesuchstellende Person in
derselben Sache parallel sowohl an den Ombudsman als auch an den Landrat oder eine
seiner Kommissionen wendet oder wenn dies zu vermuten ist. Mit diesem Hinweis in der Ge-
schéaftsordnung soll vermieden werden, dass die im Ombudsmangesetz enthaltene Regelung
Uber die Verfahrenskoordination unter Umstanden tUbersehen wird.

4, Inkrafttreten der Revisionsvorlage

Vorausgesetzt eine allféllige Volksabstimmung Uber die Gesetzesédnderung findet in der
zweiten Halfte des Jahres 2008 statt, kann das revidierte Ombudsmangesetz am 1. Januar
2009 in Kraft treten. Der Regierungsrat legt den Zeitpunkt des Inkrafttretens fest, sofern der
Landrat im Gesetz nichts anderes beschliesst (§ 25 Absatz 1 Verwaltungsorganisations-
gesetz).




D.

Ergebnis und Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens

12
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E. Finanzielle Auswirkungen

Ausgehend von der aktuellen Lohnklassen-Einreihung des Ombudsman®’ samt Erfahrungs-
stufe (Dezember 2007) ergeben sich aus der Neueinreihung®® jahrliche Minderausgaben
von rund Fr. 24'200.--.

F. Regulierungsfolgenabschatzung

Die Priifung gemass § 4 des KMU-Entlastungsgesetzes®, in welchem Ausmass die kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU) durch die vorliegenden Gesetzes- und Dekretsénderun-
gen administrativ belastet werden, ergibt, dass Unternehmen davon nicht betroffen sind.

G. Antrage an den Landrat

Der Regierungsrat beantragt dem Landrat

1. dem Entwurf der Anderung des Gesetzes iiber den Ombudsman sowie des Dekrets
zum Personalgesetz und des Dekrets Uber die Organisation und die Geschéftsflihrung
des Landrats (Beilage 1) zuzustimmen;

2. das Postulat 2002/032 "Revision des Gesetzes tiber den Ombudsman" abzuschreiben.

Liestal, Im Namen des Regierungsrates
Die Prasidentin:

Der Landschreiber:

17
18
19

Lohnklasse 3

Lohnklasse 6, mit entsprechender Erfahrungsstufe

Gesetz vom 5. Juni 2005 uber die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen
Belastung fur die kleinen und mittleren Unternehmen (SGS 541)
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Beilagen

1. Entwurf der Anderung des Gesetzes iiber den Ombudsman sowie des Personal-
dekrets und des Dekrets Uber die Organisation und die Geschéaftsfihrung des
Landrats (Geschéaftsordnung des Landrats)

2. Beschlisse des Landrats vom 25.10.2005 (Auszug Landratsprotokoll, S. 1522 f.)

3. Beschlisse des Landrats vom 02.11.2006 (Auszug Landratsprotokoll, S. 2230)

4. Postulat 2002/032 Revision des Gesetzes Uber den Ombudsman



	 A. Ausgangslage
	1. Das Postulat 2002/032 "Revision des Gesetzes über den Ombudsman"
	2. Die Evaluation der Ombudsstelle im Kanton Basel-Landschaft
	3. Aufträge des Landrates an den Regierungsrat zur Änderung des Gesetzes über den Ombudsman sowie des Personaldekrets 

	B. Ergebnis der Prüfung des Postulats 2002/032 "Revision des Gesetzes über den Ombudsman" 
	1. Koordination Ombudsman – landrätliche Kommissionen 
	2. Ausdehnung des Wirkungsbereichs 
	3. Aufschub von Rechtsmittelfristen, Beiladung von Drittpersonen 

	C. Erläuterungen zum Revisionsentwurf 
	1. Änderung des Gesetzes über den Ombudsman (SGS 160)

	§ 8a Koordination 
	2. Änderung des Dekrets zum Personalgesetz (SGS 150.1)
	 3. Änderung des Dekrets über die Organisation und die Geschäftsführung des Landrats (Geschäftsordnung des Landrats, SGS 131.1) 
	4. Inkrafttreten der Revisionsvorlage

	 D. Ergebnis und Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens
	 E. Finanzielle Auswirkungen
	F. Regulierungsfolgenabschätzung
	G. Anträge an den Landrat

